
Zür i ch

Staatsanwaltschaft See /Oberland

023/10034542

Uster, 27. Oktober 2025

Zugestellt

S t r a f b e f e h l

A r t . 3 5 2 S t P O

Die Staatsanwaltschaft See /Oberland

hat in Sachen

Beschuldigte
P e r s o n

, geb. , geboren am  in Zürich, von
 und  Sohn des  und der

 geb. Meier, geschieden von  geb.  Berater,
ner,

wohnhaft 

Ehrverletzungsdelikte etc.

Art. 352 ff. StPO

St ra f ta tbes tand

Rechtsgrundlage

e r k a n n t :

1. Der beschuldigte  ist schuldig

♦der mehrfachen Verleumdung im Sinne von Art. 174 Ziff. 1Abs. 1StGB,

♦der mehrfachen üblen Nachrede Sinne von Art. 173 Ziff. 1Abs. 1StGB,
♦der mehrfachen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1StGB und

♦des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von
Art . 292 StGB.

Die beschuldigte Person wird bestraft mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen
je CHF 80.00, entsprechend CHF 4'800.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufge¬
schoben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2Jahren.

Die beschuldigte Person wird bestraft mit einer Busse von CHF 2'400.00. Für den
Fall der Nichtleistung der Busse beträgt die Ersatzfreiheitsstrafe 24 Tage.
Die Verfahrenskosten werden der beschuldigten Person auferlegt.
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5. Diese Kosten bestehen in:

C H F 2 ' 4 0 0 . 0 0 B u s s e

CHF 2'400.00 S u b t o t a l S a n k t i o n

Gebühr für das Vorverfahren

Subtotal Verfahrenskosten (allfällige weitere Vorbehalten)
CHF 3'400,00 T o t a l

CHF 1 ' 0 0 0 . 0 0

C H F r o o o . o o

Für Busse und auferlegte Kosten stellt die Zentrale Inkassostelle der Gerichte nach Eintritt
Rechtskraft dieses Strafbefehls Rechnung.

Allfällip sich nachträglich ergebende Kosten aus Rechnungen für Auslagen der Untersuchung sind
bezahlen und werden nachverrechnet.

6. Mitteilung an;

♦die Leitung der Staatsanwaltschaft See /Oberland

♦die beschuldigte Person (vorgenannt)

♦die Geschädigte Spiess Jolanda (Adresse der Amtsstelle bekannt)
sowie nach Eintritt der Rechtskraft an;

♦die Zentrale Inkassostelle der Gerichte (elektronisch
Rechnungswesen der Staatsanwaltschaft)

♦das Rechnungswesen der Staatsanwaltschaft See /Oberland (elektronisch)
♦die Koordinationsstelle Vostra (Strafregister)

7. Gegen den Strafbefehl können nach Art. 354 StPO die beschuldigte Person, die
Leitung der Staatsanwaltschaft und weitere Betroffene bei der Staatsanwaltschaft
innert zehn Tagen schriftlich Einsprache erheben. Die Einsprachen sind zu begrün¬
den; ausgenommen ist die Einsprache der beschuldigten Person. Ohne gültige Ein¬
sprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen und vollstreckbaren Urteil.
Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren
Händen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen
Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden YArt 91
Abs. 2StPO). » » V ●
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Tatbestand und Begründung;

Der beschuldigt

♦mehrfach jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften
Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen,
beschuldigt oder verdächtigt,

♦mehrfach jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer
Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdäch¬
tigt,

♦mehrfach jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tät¬
lichkeiten in seiner Ehre angegriffen,

♦mehrfach der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten
ter Hinweis auf die Strafdrohung des Artikels 292 StGB an ihn erlassenen Verfügung
nicht Folge geleistet,

indem er Folgendes tat:

u n -

Stra f ta tbes tände Mehrfache Verleumdung
m e h r f a c h e ü b l e N a c h r e d e

mehrfache Beschimpfung
mehrfacher Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen

28.10.2022 bis 27.08.2023

Jolanda Spiess

Beschuldigt

Datum und Zeit

De l i k tso r t

Geschädigte Person

Im obgenannten Zeitraum veröffentlichte der rubrizierte Beschul¬
digte gesamthaft 63 Beiträge, welche sich auf die Geschädigte be¬
zogen, auf der Plattform «X» (vormals «Twitter») unter verschiede¬
nen zur jeweils identischen Twitter-ID 1517064733299519488 ge¬
h ö r e n d e n P r o fi l e n :

@lexhelvetia «Markus B. Justitia»,
aktiv von ca. April 2022 bis Januar 2023, gesamthaft 34 Beiträge,
@monsterboch «Manuela Che Wirsing»,
aktiv von ca. Januar 2023 bis Februar 2023, gesamthaft 24 Bei¬
träge,
@changpo1980 «Curdin Höcker»,
aktiv von ca. Februar 2023 bis Juli 2023, gesamthaft vier Beiträge
u n d

@CanoKev0789 «Kevin Canonica»,
aktiv seit August 2023, ein Beitrag.

Tatvorgehen








